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30. Jahrestag der Gründung der DDR

Zur Entwicklung der Rechtspflege in der
Deutschen Demokratischen Republik (Fortsetzung)*

Dr. Dr. h. c. JOSEF STREIT, Mitglied des Zentralkomitees der SED, Generalstaatsanwalt der DDR

Die Jahre 1953 bis 1961 waren gekennzeichnet durch die 
weitere Stärkung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates, 
durch den Abschluß der sozialistischen Umgestaltung auf 
dem Lande sowie durch die weitere Festigung der sozia
listischen Produktionsverhältnisse und der sozialistischen 
Staatsmacht.

Im gleichen Zeitraum verschärfte sich der Klassenkampf, 
und die zur Aggression drängenden Kräfte des internatio
nalen Monopolkapitals eskalierten den „kalten Krieg“ ge
gen die sozialistischen Länder. Besonders gefährlichen Cha
rakter hatten die feindlichen Aktionen gegen die Deutsche 
Demokratische Republik. Durch umfangreiche Wirtschafts
spionage, gezielte Sabotage der Produktion, Diversionshand
lungen und intensive Hetze, durch die Abwerbung von 
Fachleuten, Spezialisten und Wissenschaftlern, durch Schie
bungen großen Stils und Währungsspekulationen sollte die 
DDR erdrosselt werden.

Im Kampf gegen diese außerordentlich gefährlichen 
Verbrechen bewährten sich unsere Justizorgane und leiste
ten einen beachtlichen Beitrag zur Festigung unserer 
Staats- und Rechtsordnung. In der harten Auseinanderset
zung mit dem Klassenfeind zeigten unsere Justizorgane 
Standhaftigkeit und erbrachten den Beweis, daß sie in 
der Lage und jederzeit bereit sind, unter Führung der 
Partei der Arbeiterklasse alle kriminellen Angriffe auf die 
DDR mit den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln kon
sequent abzuwehren.

Trotz dieser positiven Entwicklung waren jedoch ge
wisse Mängel in der Justizpraxis nicht zu übersehen. Sie 
bestanden vor allem darin, daß es noch nicht in jeder Hin
sicht gelang, die Rechtsprechung mit der Entwicklung des 
Staates und mit dem schnell fortschreitenden revolutionä
ren Prozeß in Einklang zu bringen. Die Gründe dafür waren 
vielgestaltig. So fiel es den Justizorganen — das galt auch 
für die Rechtswissenschaft — in jener Zeit noch immer 
schwer, sich völlig von überholten Rechtsauffassungen zu 
trennen und Dogmatismus und Losgelöstheit vom Leben 
endgültig zu überwinden. Dieser Zustand wurde durch das 
Fortbestehen alten, bürgerlichen Rechts noch verschärft. 
Schließlich darf man nicht übersehen, daß die theoretische 
Qualifikation der Richter und Staatsanwälte auch von der 
Qualität ihrer Ausbildung abhing. Hier gab es in den fünf
ziger Jahren noch erhebliche Hemmnisse, die sowohl ob
jektiv als auch subjektiv bedingt waren:

Erstens entsprach die Anzahl der Staats- und Rechts
wissenschaftler noch nicht den ständig wachsenden Bedürf
nissen hinsichtlich der Aus- und Weiterbildung der Juri
sten. Hinzu kam, daß die neue Generation der Rechtswis
senschaftler in den wenigen Jahren noch nicht jene Qua
lifikation erreicht hatte, die zur allseitigen Ausbildung des 
juristischen Nachwuchses notwendig gewesen wäre.

Zweitens wurde in der Staats- und Rechtswissenschaft 
jener Jahre immer wieder der Versuch unternommen, die 
neuen Formen der Tätigkeit des Staates und die Wirkun
gen des Rechts dieses Staates mit bürgerlichen Maßstäben 
zu erfassen bzw. den übernommenen bürgerlichen Rechts

begriffen einen sozialistischen Inhalt zu geben. Das aber 
bedeutete, neuen Wein in alte Schläuche zu füllen, wobei 
die Gefahr bestehen blieb, daß die alte Form dem neuen 
Inhalt standhielt und letzterem die alte Bewegung auf
zwang.

Die Bedeutung der 3. Parteikonferenz der SED 
für die Rechtspflege * 3

Vom 24. bis 30. März 1956 tagte die 3. Parteikonferenz der 
SED. Sie legte die Strategie und Taktik der SED für die 
weitere Lösung der Aufgaben der Übergangsperiode vom 
Kapitalismus zum Sozialismus fest Die Beschlüsse der
3. Parteikonferenz hatten auch für die Tätigkeit der 
Rechtspflegeorgane große Bedeutung.

Um die gewaltigen Aufgaben der Übergangsperiode zu 
lösen, war es erforderlich, die Staats- und Rechtsordnung 
weiter auszugestalten, die sozialistische Demokratie wei
terzuentwickeln und die Arbeiterklasse sowie die anderen 
Werktätigen noch umfassender in die staatliche Tätigkeit 
einzubeziehen. Die 3. Parteikonferenz forderte u. a,, „die 
demokratische Gesetzlichkeit strikt einzuhalten und in der 
Rechtsprechung richtig zu differenzieren zwischen feind
lichen Handlungen und solchen, die aus Mangel an Ver
antwortungsbewußtsein oder aus Undiszipliniertheit be
gangen wurden“.!

In Auswertung der Beschlüsse der 3. Parteikonferenz 
wurde im Mai 1956 eine zentrale Konferenz der Richter und 
Staatsanwälte durchgeführt. Auf dieser bedeutsamen Ta
gung wurden die Ergebnisse der Arbeit der Justizorgane 
gründlich analysiert, noch bestehende Mängel offen darge
legt und Schlußfolgerungen für die weitere Erhöhung der 
Qualität der Strafverfolgung und Rechtsprechung gezogen. 
In der Konferenz wurde u. a. eingeschätzt,
— daß sich in der Entwicklung der Rechtsprechung wich

tige neue Seiten zeigen, daß in der Tätigkeit der Straf
organe neben dem konsequenten Schutz unserer gesell
schaftlichen und staatlichen Ordnung, neben der Unter
drückung feindlicher Kräfte die Erziehungsfunktion im
mer stärker hervortritt;

— daß Staatsanwälte und Richter ihre propagandistische 
Arbeit verstärken, daß die Aufklärung der Bevölkerung 
über gerichtliche Entscheidungen und die Popularisie
rung neuer Gesetze zunehmend zu einer bewährten 
Form der politischen Massenarbeit des Juristen werden;

— daß es notwendig ist, die Persönlichkeit des Täters 
gründlich zu ermitteln und zu würdigen und im Straf
maß stärker zu differenzieren;

— daß zur Erfüllung der neuen Aufgaben ein hohes ideo
logisches Niveau und ein umfangreiches fachliches Wis
sen der Richter und Staatsanwälte unerläßlich ist.2 
Mit der Höherentwicklung der sozialistischen Staatlich

keit wurde zwangsläufig auch eine größere Qualität der 
Tätigkeit der Rechtspflege erforderlich, die ihrerseits ein 
umfassendes theoretisches Niveau der Kader verlangte.


